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Zwischen positiven 
Ansätzen und Schweigen
Berufsverbote weiter nicht aufgearbeitet

Baden-Württembergs Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann (Bünd-
nis 90/Die Grünen) wurde als Stu-
dent vom Verfassungsschutz beob-
achtet. Wegen seines politischen 
Engagements in Hochschulgruppen 
bekam er später als Referendar und 
anschließend als Lehrer Berufsver-
bot. Dieses Verbot galt für staatliche 
Schulen, nicht aber für eine private 
Einrichtung aus der Kosmetik-Bran-
che. Wie die Stuttgarter Zeitung (StZ) 
recherchierte, ist die Aktenlage im-
mer noch diffus. Das Landesarchiv 
wurde unvollständig beliefert, denn 
im Kultusministe-
rium lagert noch 
eine bislang un-
bekannte Perso-
nalakte. Selbst 
Kretschmann als 
erster Mann im 
Süd-West-Staat hatte bisher keine 
komplette Akteneinsicht.

In Kretschmanns politischer Aus-
richtung (Mitglied im Kommunis-
tischen Bund Westdeutschlands = 
KBW) gab es einen Sinneswandel, 
der zur Abkehr „von diesem Club“ 
und doch noch zur Übernahme in 
den Schuldienst führte. Das Ober-
schulamt stellte jedenfalls 1977 fest: 
„Durch die Stellungnahme von Herrn 
Kretschmann wurden die Zweifel an 
seiner Verfassungstreue ausgeräumt.“ 
Genau diese Akte mit dieser Aussage 
fehlt im Landesarchiv, könnte aber im 
Kultusministerium sein. Schon 1975 
hatte Kretschmann auf drei Seiten 
eine Stellungnahme zu seinem – letzt-
endlich vorläufigen  – Berufsverbot 
als Referendar abgeliefert. Es bleibt 
also zu klären, wie und warum aus 
Kretschmann, dem „Grundgesetz-
Gegner“ ein „Verfassungsfreund“ 
(Kretschmann) wurde.

Kretschmann lehnte als KBW-
Mitglied das Grundgesetz ab. Das 
unterschied ihn von den Mitgliedern 
etwa der DKP oder des Marxisti-
schen Studentenbundes (MSB) Spar-
takus, die sich auf das Grundgesetz 
beriefen und in den Berufsverboten 
eine eklatante Verletzung des Grund-
gesetzes sahen.

Zu seiner eigenen Vergangenheit 
urteilte Kretschmann: „So jemand 
kann doch nicht in den Staatsdienst.“ 
Gleichzeitig sorgte er nicht für Trans-
parenz – angeblich weil es keine Do-
kumente mehr aus der Zeit gebe. 
Dem ist aber nicht so. Nach der Re-

cherche der Stuttgarter Zeitung gibt 
es im Landesarchiv von Baden-Würt-
temberg 2 000 Unterlagen zu den Be-
rufsverboten allein im Ländle. Beson-
ders eifrig wurde unter dem Ex-Nazi 
Hans Filbinger (1966–1978 CDU-Mi-
nisterpräsident) verfolgt. Insgesamt 
gab es 11 000 Verfahren.

Inzwischen ist der Ministerpräsi-
dent zu der Auffassung gelangt, dass 
die hysterisch betriebenen Berufs-

verbote wissenschaftlich aufgearbei-
tet werden müssen. Die bundeswei-
te Initiative gegen die Berufsverbote 
hatte 2012 anlässlich des 40. Jahres-
tages des so genannten „Radikalen-
Erlasses“ eine Aufarbeitung und Re-
habilitierung der Opfer gefordert.

Am Internationalen Tag der Men-
schenrechte forderte die Initiative bei 
einer Kundgebung vor dem Landtag 
in Stuttgart die Landesregierung und 
die rot-grüne Parlamentsmehrheit 
auf, die Berufsverbotspraxis aus der 
CDU-Regierungszeit aufzuarbeiten 
und die Betroffenen zu rehabilitieren 

und zu entschädigen. Der Landtag in 
Hannover und die Bürgerschaft in 
Bremen sind dafür Vorbild. Solidari-
tät gab es von den Gewerkschaften 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
und ver.di. Auch im damaligen Or-
ganisationsbereich von ver.di gab es 
Berufsverbote. So durften nicht nur 
Lehrerinnen ihre Berufe nicht mehr 
ausüben, sondern auch Hochschul-
lehrer, Postbeamte in der Briefzustel-
lung, Justizangestellte, Beschäftigte in 
Arbeitsämtern, beim Zoll oder Loko-
motivführer. Für ver.di sprach Cuno 
Hägele vom Bezirk Stuttgart.

Schon am 10. November 2011 be-
schloss die Bremer Bürgerschaft mit 
den Stimmen aller Fraktionen ein-
stimmig: „Die Bürgerschaft fordert 
den Senat auf, die ‚Richtlinien über 
das Verfahren bei Feststellung des 
Erfordernisses der Verfassungstreue 
von Bewerber/innen für den öffent-
lichen Dienst’, Fassung vom Februar 
1983, aufzuheben. Die Bürgerschaft 
bittet den Senat, in geeigneter Weise 
mit den Betroffenen einen ideellen 
Abschluss zu suchen.“

In ihrer Rede erinnerte die Stutt-
garter GEW-Landesvorsitzende 
Doro Moritz an das Ziel des soge-
nannten Radikalenerlasses: „Vor 
allem ‚linksverdächtige’ Menschen 
sollten aus dem öffentlichen Dienst 
entfernt werden. 3,5 (nach anderen 
Quellen 1,4) Millionen Regelanfra-
gen beim Verfassungsschutz, 11 000 
Verfahren wegen Tätigkeitsverbot, 
2 200 Disziplinarverfahren, 1 250 
(nach anderen Quellen 1 100) Ab-

lehnungen von Bewerberinnen und 
Bewerbern sowie 265 Entlassungen 
aus dem öffentlichen Dienst waren 
die Folge.“ Zu den Folgen führte sie 
aus: „Der Radikalenerlass rief – auch 
international – große Empörung her-
vor. Schon 1987 verurteilte die Inter-
nationale Arbeitsorganisation (ILO) 
der UNO die Berufsverbote als Ver-
stoß gegen die Konvention 111 über 
die Diskriminierung in Beschäftigung 

und Beruf. Die Betroffenen sind bis 
heute nicht rehabilitiert. Sie sind auch 
nicht für das ihnen zuteil gewordene 
Unrecht entschädigt worden.“

Die Stellungnahme des DGB aus 
dem Bezirk Niedersachsen, aus Bre-
men und Sachsen-Anhalt und der 
Mitgliedsgewerkschaften bezieht sich 
auf den Antrag der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen im 
Landtag in Hannover.
Gefordert werden konkrete Maßnah-
men:
H Prüfung von Nachversicherungs-
möglichkeiten in der Gesetzlichen 

Rentenversiche-
rung und deren 
Umsetzung durch 
das Land.
H Rentnerinnen 
und Rentnern, de-
ren Renten unwi-

derruflich beschieden sind, über eine 
Fondslösung einen finanziellen Aus-
gleich zu ermöglichen.
H Anerkennen von Zeiten als ruhe-
gehaltsfähig für Beamtinnen und Be-
amten im Dienst- Ruhestandsbeam-
tinnen und –beamten über die Fonds-
lösung einen Nachteilsausgleich zu 
ermöglichen.
H Hinterbliebene (Ehe- und Le-
benspartnerInnen und Kinder) ana-
log in die Fondslösung einzubezie-
hen.
Es geht also um weit mehr als nur 
um eine wissenschaftliche Aufarbei-
tung der Berufsverbote. Nach dem 
„Verursacherprinzip“ dürfen die Mi-
nisterpräsidenten von Baden-Würt-
temberg, Niedersachsen und den 
anderen Ländern es nicht bei einer 
„Entschuldigung“ für den politischen 
und materiellen Schaden bewenden 
lassen. Zur politischen Schadens-
begrenzung gehört die Rehabilitie-
rung der Betroffenen, zum materiel-
len Schaden der Schadensausgleich. 
Das ist umso dringlicher, da durch 
Rentenminderung und Minderung 
beim Ruhegehalt eine lebenslange 
Bestrafung von monatlich mehr als 
800 Euro wirkt.

Die DKP begrüßt, dass mehr als 
40 Jahre nach der Installierung der 
Berufsverbote jetzt endlich Bewe-
gung wenigstens auf der Ebene der 
Landesparlamente aufgekommen ist, 
die darauf zielt, den „Irrtum“ (Willy 
Brandt) und seine Folgen aufzuar-
beiten. Patrik Köbele, Vorsitzender 
der DKP: „Wir kritisieren gleich-

wohl, dass es für das angerichtete 
Unrecht keine Entschädigung geben 
soll. Die Berufsverbote hatten die 
Aufgabe, die Zerstörung demokra-
tischer Rechte durch oftmals soziale 
Perspektivlosigkeit der Opfer abzu-
sichern. Wir werden die Politiker auf 
Bundes- und Landesebene nicht aus 
der Pflicht entlassen Gerechtigkeit 
herzustellen!“
 Uwe Koopmann

Die wundersame Selbstrettung 
des Winfried Kretschmann 

aus den Untiefen des Radikalenerlasses

Die Anti-Duckmaus wurde zum Symbol der vom Berufsverbot Betroffenen.

Asylrecht auf dem Prüfstand
Als Konsequenz aus den antimuslimi-
schen und rassistischen Protesten die-
ser Tage will die sächsische CDU die 
bisherige Asylpolitik auf den Prüfstand 
stellen und gibt damit faktisch Forde-
rungen des Rechtsaußen-Netzwerks 
„Patriotische Europäer gegen die Isla-
misierung des Abendlandes“ („PEGI-
DA“) nach. „Wir wollen auch eine ehr-
liche Einschätzung liefern, welche Ver-
säumnisse es gibt“, kündigte Michael 
Kretschmer, Generalsekretär der säch-
sischen CDU, 
jüngst an.

Kritik übte 
Kretschmer 
außerdem an 
den von man-
chen Bun-
desländern 
praktizierten 
Wintererlas-
sen, in de-
ren Rahmen 
in der kal-
ten Jahreszeit 
keinerlei Ab-
schiebungen 
durchgeführt 
werden. „Der 
von Thüringen und Schleswig-Holstein 
praktizierte Abschiebestopp in den 
Wintermonaten ist ein Rechtsbruch, 
der die Aufnahmebereitschaft gefähr-
det“, kommentierte Kretschmer das hu-
manitäre Vorgehen.

Sein Parteifreund, Sachsens Innen-
minister Markus Ulbig (CDU), kündig-
te unterdessen an, dass sich der Frei-
staat im kommenden Jahr auf Bundes-
ebene für die Einstufung Tunesiens als 
sogenanntes sicheres Herkunftsland 
starkmachen wolle.

Asylanträge von Menschen aus 
den so kategorisierten Staaten könn-
ten so leichter und ohne Tiefenprü-
fung als „offensichtlich unbegründet“ 
abgelehnt werden, womit das individu-
elle Grundrecht auf Asyl faktisch au-
ßer Kraft gesetzt werde, kritisierte die 
sächsische Linkspartei-Landtagsabge-
ordnete Juliane Nagel.

„Erst im September war der Bun-
desrat der Einstufung von Bosnien, 
Mazedonien und Serbien als „sichere 
Herkunftsstaaten“ gefolgt, obwohl die 
systematische Diskriminierung insbe-
sondere der Minderheit der Roma in 
diesen Staaten auf der Hand liegt. Das 
Verwaltungsgericht Münster hat kurz 
danach Zweifel an der Verfassungsmä-

ßigkeit dieser Gesetzesänderung geäu-
ßert“, kommentierte Nagel weiter.

Dadurch, dass die sächsischen Chris-
demokraten ausgerechnet zum jetzigen 
Zeitpunkt eine neuerliche Debatte um 
das in der Bundesrepublik einst ein-
mal verbriefte Grundrecht auf Asyl 
entfachen, steht zu befürchten, dass 
rechte Stimmungsmache und irratio-
nales Gezeter künftig noch weiter zu-
nehmen werden. In Sachsen gab es seit 
Mitte 2012 bereits 54 Versammlungen, 

die sich gegen 
Asylunter-
künfte richte-
ten, sowie 57 
Straftaten ge-
gen Asylun-
terkünfte und 
Flüchtlinge. 
Zweimal wur-
den dabei je-
weils zwei Per-
sonen verletzt, 
wie die sächsi-
sche Linkspar-
tei-Landtags-
abgeordnete 
Juliane Nagel 
jüngst durch 

eine sogenannte Kleine Anfrage in Er-
fahrung bringen konnte.

Im Freistaat hatten in den ver-
gangenen Monaten neben dem 
„PEGIDA“-Netzwerk vor allem die 
neofaschistische NPD, aber auch die 
sozialchauvinistische Alternative für 
Deutschland (AfD), gegen Flüchtlinge 
mobil gemacht. Dies, obwohl 2013 nur 
5 800 Asylbewerber im Freistaat auf-
genommen wurden. Zum Vergleich: 
In Nordrhein-Westfalen waren es hin-
gegen 23 719 Erstantragsteller, dem 
folgten Bayern mit 16 698 und Baden-
Württemberg mit 13 421  Menschen. 
Außerdem leben in dem Geburtsland 
der „PEGIDA“-Proteste einzig 0,7 Pro-
zent Muslime. Auch die Anzahl der 
Menschen, die einen Asylantrag in der 
Bundesrepublik stellen, liegt bei nur 
0,4 Prozent von insgesamt 51,2 Milli-
onen Menschen, die weltweit auf der 
Flucht sind. Zudem war die Anzahl 
der Asylbewerber in den 1990-er Jah-
ren deutlich höher als heutzutage. So 
beantragten beispielsweise 1992 rund 
438 000 Menschen Asyl in der Bundes-
republik. In diesem Jahr waren es bis 
einschließlich November gerade ein-
mal 155 427 Erstanträge auf Asyl.

Markus Bernhard

Großspenden bleiben aus?
Es steht schlecht um die bürgerlichen 
Parteien in Deutschland, könnte man 
glauben, wenn man einen Bericht der 
Bundestagsverwaltung liest: Bis kurz 
vor Jahresende 2014 haben die Partei-
en nur 13 Großspenden von mehr als 
50 000 Euro erhalten. Insgesamt wa-
ren das zwar immer noch 1,5 Millionen 
Euro, aber deutlich weniger als noch 
ein Jahr zuvor. 2013 gab es schließlich 
noch 31 Großspenden mit einer Ge-
samtsumme von rund 3,7 Millionen 
Euro.
Für die Wirtschaft ist es nicht mehr at-
traktiv, Gesicht zu zeigen. Der Staats-
rechtler Hans Herbert von Arnim 
glaubt, dass die Unternehmen inzwi-
schen sehr wohl den Nutzen gegen 
eine möglicherweise unangenehme 
öffentliche Debatte abwägen. Ver-
ständlicherweise wollen sich Unter-
nehmen vor einer lästigen Diskussi-
on drücken, ob sie mit ihren Spenden 
vielleicht nicht doch die eine oder an-
dere politische Entscheidung beein-
flussen. 
Dass die Parteien selber auch vorsich-
tiger geworden sind, verwundert eben-
so wenig. Als sich die FDP vor eini-
gen Jahren vehement für einen Steu-
errabatt für Hoteliers einsetzte, fiel ihr 
schließlich die Spende des Mövenpick-
Hotelunternehmers August von Finck 
auf die Füße.
Aber die Parteien müssen nicht um 
ihre wirtschaftliche Existenz bangen. 
Großspenden machen nur ein Zehn-
tel aller Spenden aus. Um die Melde-
pflicht zu umgehen, werden sie eben 

gestückelt und nur noch kleinere Be-
träge überwiesen. Wenn das der erwar-
teten Intransparenz immer noch nicht 
genügen sollte, kann man auch noch 
andere Wege beschreiten: In Parteizei-
tungen könnte man überteuerte An-
zeigenflächen buchen oder man könn-
te auch bei einem Parteitag dafür be-
zahlen, dass man sich mit dem einen 
oder anderen Parteimitglied aus der 
Führungsriege für ein paar Minuten 
unterhalten darf. Das alles ändert zwar 
nichts daran, dass ein Entgegenkom-
men seitens der Politik erwartet wird, 
aber es fällt eben nicht mehr so auf.
Um wirklich jedes Risiko für die Par-
teien zu vermeiden, gibt es dann auch 
noch die Parteienfinanzierung durch 
Steuergelder und die staatlichen Zu-
schüsse für Fraktionen, Personal und 
Stiftungen. Der Politikwissenschaftler 
Karl-Heinz Naßmacher schätzt, dass 
den Parteien jedes Jahr eine Milliarde 
Euro auf diesem Weg zufließt. Allein 
die Kosten für die persönlichen Mit-
arbeiter der Bundestagsabgeordneten 
summieren sich für den Staat auf 169 
Millionen Euro im Jahr und überstei-
gen so die Zuschüsse aus der Parteien-
finanzierung.
Um die bürgerlichen Parteien müs-
sen wir uns wirklich nicht sorgen. 
Auch wenn einmal die Großspen-
den ausbleiben sollten, sind sie im-
mer noch reichlich versorgt – wenn 
sie gewählt werden.  Eine Milliarde 
Euro im Jahr sind ihnen dabei sicher-
lich behilflich.

Bernd Müller
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